
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden! 

 

Zunächst einmal hoffe ich Euch und Euren Familien und Liebsten geht es gut und 
alle sind gesund! 

Corona stellt uns alle, im privaten und beruflichen Leben, vor große 
Herausforderungen. Jeder musste Einschnitte und Änderungen hinnehmen, die wir 
bisher in unserem Leben so noch nie erlebt haben. Auch das Vereinsleben und die 
damit verbundene Ausübung unseres Sports hat darunter gelitten und leidet weiter, 
wie lange weiß keiner. 

Gerade das gesellige Zusammensein des Vereinslebens ist aktuell nicht möglich und 
wird auch zunächst einmal nicht möglich sein. Wir bemühen uns aber als Verein zu 
mindestens wieder einen geregelten Trainingsbetrieb aufzunehmen. Dies ist jedoch 
nur unter strengen Hygienevorschriften möglich. Wir bitten um Euer Verständnis 
dafür! 

 

Nach der neuen Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) des Landes NRW in der 
ab dem 11. Mai 2020 gültigen Fassung sowie den damit gefassten Beschlüssen gilt 
das Kontaktverbot und die Maskenpflicht weiterhin. 

Ab 11. Mai 2020 ist es möglich, dass sich Angehörige zweier Haushalte im öffentlichen Raum treffen. 
Die allgemeine Abstandsregelung von 1,5 Metern gilt fort, auch die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes in bestimmten Bereichen. Ausnahmen: Zwingende berufliche Zusammenkünfte und 
zulässige sportliche Betätigungen. 

Ab dem 11. Mai 2020 kann Sport auch wieder in Sporthallen und Kursräumen der 
Sportvereine durchgeführt werden – ebenfalls unter strengen hygienischen Auflagen. 
Wir haben die Zusage des Stadtsportbundes Wuppertal erhalten, dass es sich bei 
den Räumlichkeiten der Kegelbahnen am Rainbow Park um eine Sportstätte des 
Vereins handelt. Das zuständige Ordnungsamt Wuppertal hat dazu jedoch bisher 
keine Stellung genommen. 

Der oben genannte Sport- und Trainingsbetrieb darf jedoch nur durchgeführt werden, 
wenn unter anderem die folgenden Auflagen erfüllt sind:  

- Der Sport muss kontaktfrei durchgeführt werden. 
- Die Personennachverfolgung muss gewährleistet werden. 
- Es müssen geeignete Vorkehrungen zur Hygiene (u. a. Mindestabstand 

zwischen den Sportlern, Desinfektion der Kontaktflächen nach jedem 
Gebrauch), zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur 
Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern sichergestellt 
werden (auch in Warteschlangen).  

- Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und 
sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch 
Zuschauer ist untersagt. 

- Bei Kindern unter 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils 
eine erwachsene Begleitperson zulässig. 

- Beim Betreten der Sportstätte besteht Maskenpflicht. In der Halle besteht 
keine Maskenpflicht, es wird jedoch angeraten diese nur bei der sportlichen 
Betätigung abzusetzen. 

 



Aufgrund dieser Vorschriften gelten bis auf weiteres die als Anlage beigefügten 
Durchführungsbestimmung zum Trainingsbetrieb. 

Ich weise außerdem ausdrücklich auf die zehn Leitplanken des Deutschen 
Olympisch Sportbundes (DOSB) sowie die durch unseren Fachverband Deutscher 
Kegel- und Bowlingbund e.V. (DKB) erlassenen Richtlinien hin (als Anlagen 
beigefügt). 

 

Für unseren Trainingsbetrieb sind mit dem Besitzer Herrn Almenräder zunächst die 
folgenden Trainingszeiten für den Verein während der Öffnungszeiten (11:00 Uhr bis 
21:00 Uhr) des Rainbow Park vereinbart worden: 

Samstags von 11:00 bis 14:00 Uhr  Gesamtverein 

Ab dem 06.06. von 10:00 bis 13:00 Uhr 

Montags von 17:30 bis 20:30 Uhr  KSC Alter Kranz 

Möchtet Ihr am Training teilnehmen, bitte ich Euch bis auf weiteres Euer erscheinen 
und einen Blockwunsch per WhatsApp oder SMS bei den nachfolgend genannten 
Personen anzumelden: 

Samstag Michaela Oehmichen  0173/7064710 

Montag Wolfgang Oehmichen  0175/4129232 

 

Vor der erstmaligen Teilnahme müssen die alle Personen die am Trainingsbetrieb 
teilnehmen wollen eine Einwilligungserklärung hinsichtlich der Corona-Pandemie 
unterzeichnen. Ohne diese ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb des Vereins nicht 
gestattet! Ich bitte diese auszudrucken, ausgefüllt und unterschrieben bei der ersten 
Teilnahme mitzubringen (siehe Anlage). 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Michaela Oehmichen 

- 1. Sportwartin - 


